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Samtgemeinde Grasleben 
 

Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 046c/18 
 

 

Fachbereich:  Bauen und Ordnung 

 

Datum: 30.07.2019                

Tagesordnungspunkt  
 

Abschluss einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt zur Einrichtung 
und Nutzung der gemeinsamen Zentralen Beschaffungsstelle (erneute Beratung) 

Vorgesehene Beratungsfolge: 
Beschluss 
geändert 

Abstimmungsergebnis 

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth. 

             

12.08.2019 Samtgemeindeausschuss nö      

09.09.2019 Samtgemeinderat ö      

 
Finanzielle Auswirkungen 

 

Verantwortlichkeit 

Ergebnishaushalt ☐ Kosten  EUR gefertigt: 
Samtgemeinde-
bürgermeister: 

Finanzhaushalt ☐ Produkt  
gez. Nitsche gez. Janze 

Kostenstelle  Sachkonto  

Ansatz  EUR verfügbar  EUR (Nitsche) (Janze) 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Samtgemeinderat beschließt, die Zweckvereinbarung in der vorliegenden Fassung 

(Stand: 17.07.2019) mit dem Landkreis Helmstedt abzuschließen. Der HVB wird ermächtigt, 

gegebenenfalls erforderliche redaktionelle Änderungen in den Zweckvereinbarungen vorzu-

nehmen. 

 

Der Samtgemeindeausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.   

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Mit E-Mails vom 17.07. und 29.07.2019 teilt der Landkreis Helmstedt mit, dass ein erneuter 

Beschluss über den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt ge-

fasst werden muss. In diesem Zusammenhang sei auf die bereits vom Samtgemeinderat 

beschlossenen Verwaltungsvorlagen V046/18, V46a/18 und V46b/18 verwiesen. Der Samt-

gemeinderat hatte dem Abschluss der Vereinbarung zur Einrichtung und Nutzung der ge-

meinsamen Zentralen Beschaffungsstelle in seiner Sitzung vom 10.09.2018 zugestimmt. Die 

Vereinbarung konnte aufgrund von Verzögerungen beim Landkreis Helmstedt bisher nicht 

geschlossen werden.  

 

Der Landkreis Helmstedt teilt zur Notwendigkeit einer erneuten Beschlussfassung mit: 

 

An der ursprünglichen Fassung der Zweckvereinbarung aus 2018 mussten inhaltliche Ände-

rungen vorgenommen werden. Diese resultieren zum einen aus Forderungen des Nieder-

sächsischen Ministeriums für Inneres und Sport in Hannover und zum anderen aus Ände-

rungen, um die Zweckvereinbarung an den aktuellen Kenntnisstand der künftigen Zusam-

menarbeit anzupassen. Wie bereits in meinem Schreiben vom 15.07.2019 mitgeteilt, hat die 

Überprüfung der von den ka Gemeinden getroffenen Beschlüsse durch die Kommunalauf-
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sicht ergeben, dass dann neue Beschlüsse herbeizuführen sind, wenn Sie keine Ermächti-

gung zur inhaltlichen Änderung der Zweckvereinbarung beschlossen haben.  

 

Das Angebot der Übernahme der Abwicklung der Auftragsvergaben ab einem geschätzten 

Auftragswert von netto € 10.000,00 statt netto € 25.000,00 bedeutet, dass dann auch die 

freihändigen Vergaben mit über das Vergabemanagementsystem abgewickelt werden kön-

nen. Bei dem Vororttermin habe ich Ihnen dazu mitgeteilt, dass Sie nicht verpflichtet sind, 

diese Vergaben an den Landkreis Helmstedt abzugeben. Dies erfolgt nur dann, wenn Sie es 

möchten und es für sinnvoll halten. Dies hätte dann für Sie dieselben Vorteile wie bei den 

Vergaben ab netto € 25.000,00 (z.B. Gewährleistung von rechtskonformen und revisionssi-

cheren Vergabeverfahren, Entlastung des für Vergabeverfahren eingesetzten Personals, 

Minimierung von Fehlerquellen, Korruptionsvermeidung durch Objektivierung der Vergabe-

verfahren etc.).  

 

Eine Kostenerstattung mit Pauschalbeträgen war auch bereits in der Zweckvereinbarung in 

2018 enthalten. Lediglich der Kostensatz wurde im Vergleich zu 2018 nach unten korrigiert, 

was ja zu Ihrem Vorteil ist. 

 

Grundsätzliche Änderungen sind aus der vorgelegten Synopse nicht zu erkennen, vielmehr 

handelt es sich lediglich um redaktionelle Änderungen oder Änderungen im Sinne der Kom-

munen. Die Anpassung der Wertgrenze gemäß § 2 Abs. 1 der Vereinbarung wird erforder-

lich, da mit der für Herbst 2019 vom Land Niedersachsen geplanten Änderung des Nieder-

sächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes (NTVerG) verbindlich die Unterschwellen-

vergabeordnung (UVgO) anzuwenden ist, die die VOL/A ablösen wird. Da das Vergabever-

fahren künftig elektronisch über das Vergabemanagementsystem abgewickelt werden soll, 

ist es vorteilhaft für die teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen, dass Vergaben bereits 

ab 10.000 Euro netto über die Zentrale Beschaffungsstelle abgewickelt werden. Die perso-

nellen Kapazitäten dafür werden beim Landkreis Helmstedt geschaffen. Weiterhin sinkt der 

Stundensatz auf 65 Euro (vgl. Anhang 1 der Vereinbarung / vorher 75 €). Die von der Be-

schaffungsstelle durchgeführten Vergabeverfahren werden pauschal nach festen Zeitansät-

zen abgerechnet. Für die Nutzung des Vergabemanagementsystems der Deutschen 

EVergabe fallen lediglich eine jährliche Wartungsgebühr von 840 Euro (netto) sowie 90 Euro 

(netto) pro Verfahren an. Die entstehenden Kosten werden über die einzelne Beschaffungs-

maßnahme abgerechnet. Ein ähnliches System hätte die Samtgemeinde bei eigenständiger 

Durchführung ebenfalls beschaffen müssen.  

 

Zur weiteren Begründung wird ferner auf die Anlagen verwiesen. 

 

Die Verwaltung empfiehlt den Abschluss der Vereinbarung zur Einrichtung eine Zentralen 

Beschaffungsstelle beim Landkreis Helmstedt im Wege der IKZ. Die Vereinbarung soll ab 

01.01.2020 in Kraft treten.  

 

Anlagen: 

 

 Mitteilung des Landkreises vom 15.07.2019 

 Drucksache 81/2019 des Landkreises (Verwaltungsvorlage für den Kreistag) 

 Synopse der Zweckvereinbarung Stand alt vom 31.08.2018 und Stand neu vom 

17.07.2019 

 

Elektronische Version, im Original unterzeichnet. 
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. . . 
Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen s. nächste Seite LV 10 / 23 a / 2014 

D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 
Finanzen DRUCKSACHE 
Az.: 
20-90-00 

lfd. Nr. Jahr 

Datum: 
     .07.2019 

81 2019 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen  
    Beschlussvorschlag 
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-

lich 
nicht- 

öffentlich 
ange- 

nommen 
abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 30.08.2019      

 Kreistag 11.09.2019      

   Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 20 
Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 
20.051       20 I                              
                                                      (Handzeichen) 

 
Betreff:  
 
Abschluss von Zweckvereinbarungen zwischen dem Landkreis Helmstedt und der Stadt 
Helmstedt, der Stadt Schöningen, der Stadt Königslutter am Elm, der Samtgemeinde 
Nord-Elm, der Samtgemeinde Heeseberg und der Samtgemeinde Grasleben zur Errich-
tung und Nutzung der gemeinsamen Zentralen Beschaffungsstelle 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Abschluss der beigefügten Zweckvereinbarung, die als Vorlage für alle kreisange-
hörigen Kommunen gilt, zwischen dem Landkreis Helmstedt mit der Stadt Helmstedt, der 
Stadt Schöningen, der Stadt Königslutter am Elm, der Samtgemeinde Nord-Elm, der 
Samtgemeinde Heeseberg und der Samtgemeinde Grasleben zur Errichtung und Nut-
zung der gemeinsamen Zentralen Beschaffungsstelle wird zugestimmt. Der Landrat wird 
ermächtigt, gegebenenfalls erforderliche redaktionelle Änderungen in den Zweckverein-
barungen vorzunehmen.  
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 
 
Mit der zweiten Stufe der Vergaberechtsreform, die am 18. Oktober 2018 in Kraft getreten 
ist, haben sich die Anforderungen im Vergabeverfahren um die Annahme elektronischer 5 
Angebote im Oberschwellenbereich erhöht. Weiterhin werden sich mit den geplanten Än-
derungen durch NTVergG und UVgO im Herbst 2019 weitere Änderungen ergeben, z.B. 
die Annahme elektronischer Angebote für Dienst- und Lieferleistungen ab einem Netto-
auftragswert von 25.000 €. 
 10 
Die zentrale Vergabestelle des Landkreises Helmstedt realisiert aktuell jegliche formale 
Vergabeverfahren des Bau-, Dienst- und Liefersektors über das webbasierte e Vergabe-
protal der Deutschen e Vergabe, bereitgestellt durch die Firma Healy Hudson GmbH. Die 
Vorgaben der Vergaberechtsreform werden damit erfüllt. 
 15 
Mit dem Abschluss der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Peine und dem 
Landkreis Helmstedt zur Unterstützung bei der Beratung und Durchführung von Verga-
beverfahren erfolgt die Einführung des Vergabemanagementsystems der Deutschen e 
Vergabe. Dieses bietet die Möglichkeit, die einzelnen Schritte eines Vergabeverfahrens 
in einem System zu bearbeiten. Zeitgleich erfolgen systemseitige Plausibilitätsprüfungen 20 
der eingestellten Dokumente und eine echtzeitbasierte Dokumentation, der durch jeden 
Benutzer im System erfolgten Schritte. 
 
Unter Zugrundelegung der Wiederaufnahme des Projekts „Interkommunale Zusammen-
arbeit im Landkreis Helmstedt“ (vergl. Drs.-Nr. 127/2015) wurde im April 2018 eine Inte-25 
ressenermittlung auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt, ob von dort 
die Einrichtung einer gemeinsamen Zentralen Beschaffungsstelle auf grundsätzliche Zu-
stimmung stoßen würde. 
 
Im Ergebnis haben sich die o.g. Kommunen für die Einrichtung einer solchen ausgespro-30 
chen. 
 
Mit dem Abschluss der Zweckvereinbarung ergeben sich für die Kommunen folgende 
Vorteile: 
 35 

- Gewährleistung von rechtskonformen und revisionssicheren Vergabeverfahren 
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Verfahrensqualität durch Schaffung einheitli-

cher Standards für Vergabeverfahren 
- Entlastung des für Vergabeverfahren eingesetzten Personals 
- Minimierung von Fehlerquellen, Rückforderung von Fördermitteln, Nachprüfungs-40 

verfahren und Regressforderungen 
- Korruptionsvermeidung durch Objektivierung der Vergabeverfahren (Trennung 

der strategischen und operativen Beschaffungskompetenzen 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 bereits folgenden Beschluss  45 
(Drs.-Nr. 52/2018) getroffen: 
 
„Dem Aufbau einer Zentralen Beschaffungsstelle beim Landkreis Helmstedt für die kreis-
angehörigen Kommunen als freiwillige Leistung gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 19 NKomVG wird 
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zugestimmt.“ Im Protokoll ist festgelegt worden, dass der Beschluss über die Zweckver-50 
einbarung gesondert erfolgen soll. 
 
Nach Beschlussfassung durch den Kreistag wird die Zweckvereinbarung den kreisange-
hörigen Kommunen zur Gegenzeichnung vorgelegt.  
 55 
Der Abschluss erfolgt mit jeder der genannten kreisangehörigen Kommune separat. 
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung der Zweckvereinbarung auf der Grundlage von 
§ 5 Abs. 6 Satz 1 NKomZG  kann mit der IKZ zum 01.01.2020 offiziell begonnen werden.  
 60 
Die beigefügte Zweckvereinbarung ist im Vorfeld mit dem Niedersächsischen Ministerium 
des Inneren und Sport abgestimmt und wird diesem gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1 NKomZG 
angezeigt. 
 
 65 
Anhang 
 
Zweckvereinbarung 
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Synopse  
 

Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Helmstedt und der 
Samtgemeinde Grasleben 

Stand alt vom 31.08.2018 / Stand neu vom 17.07.2019 
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